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Arbeitsvertrag: <JobContract.Title>

	zwischen

	

	<ConsumerFirstName> <ConsumerLastName>

	c/o <ConsumerAddress.CareOf>

	<ConsumerAddress.Address>

	<ConsumerAddress.ZipPostalCode> <ConsumerAddress.City>
	nachfolgend «der Arbeitgeber»

	
	

	vertreten durch:
	

	
	

	<Representant.FirstName> <Representant.LastName>

	c/o <RepresentantAddress.CareOf>

	<Representant.CompanyName>

	<RepresentantAddress.Address>

	<RepresentantAddress.ZipPostalCode> <RepresentantAddress.City>
	

	
	

	und
	

	
	

	<IndividualProviderProfile.Provider.QuittUser.Person.FirstName> <IndividualProviderProfile.Provider.QuittUser.Person.LastName>

	c/o <ProviderAddress.CareOf>

	<ProviderAddress.Address>

	<ProviderAddress.ZipPostalCode> <ProviderAddress.City>
	nachfolgend «der Arbeitnehmer»





1. Aufgaben
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich folgende Arbeiten auszuführen:
<JobContract.Description>
2. Arbeitsantritt und Dauer des Arbeitsverhältnisses
Das Arbeitsverhältnis beginnt am <JobContract.StartDate:D> und ist unbefristet. Die Probezeit beträgt drei Monate.
Das Arbeitsverhältnis beginnt am <JobContract.StartDate:D> und ist befristet auf den <JobContract.EndDate:D>. Die Probezeit beträgt drei Monate.

3. Arbeitspensum
Das jeweilige Arbeitspensum beträgt in der Regel <WorkHours> Wochenstunden. Die konkreten Arbeitszeiten werden durch mündliche Absprache zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber vereinbart.
Das jeweilige Arbeitspensum beträgt in der Regel <WorkHours> Stunden pro Monat. Die konkreten Arbeitszeiten werden durch mündliche Absprache zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber vereinbart.
Die Arbeit findet in der Regel alle <JobContract.RecurringIntervalValue> Wochen statt. Die jeweilige Arbeitszeit beträgt <WorkHours> Wochenstunden. Die konkreten Arbeitszeiten werden durch mündliche Absprache zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber vereinbart.
Die Arbeit findet in der Regel alle <JobContract.RecurringIntervalValue> Monate statt. Die jeweilige Arbeitszeit beträgt <WorkHours> Wochenstunden. Die konkreten Arbeitszeiten werden durch mündliche Absprache zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber vereinbart.
Die Arbeit findet unregelmässig statt. Die konkreten Arbeitszeiten werden durch mündliche Absprache zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber vereinbart.
Das jeweilige Arbeitspensum beträgt in der Regel <WorkHours> Wochenstunden. Die konkreten Arbeitszeiten werden durch mündliche Absprache zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber vereinbart.
4. Arbeitsort
Der Arbeitsort ist <WorkAddress.Address> in <WorkAddress.ZipPostalCode> <WorkAddress.City>
5. Beendigung
Die ersten drei Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit. Ersetzt dieser Arbeitsvertrag einen bereits bestehenden, so ergibt sich keine neue Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Kündigungsfrist von sieben Tagen gekündigt werden. Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von einem Monat, im zweiten bis und mit neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei Monaten und danach mit einer Frist von drei Monaten jeweils auf das Ende eines Monats gekündigt werden. Aus wichtigen Gründen, welche die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für eine Partei unter Einhaltung der Kündigungsfrist unzumutbar machen, kann das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt werden. Die Kündigung erfolgt mündlich oder schriftlich.
6. Lohn
Der Bruttolohn beträgt CHF <GrossWageTotal> pro Monat. Stunde.  Dieser setzt sich zusammen aus:
· Grundlohn von CHF <GrossWageBase>
· Ferienentschädigung von CHF <VacationCompensation> (<VacationCompensationRate:p>)
· Anteilmässiger 13. Monatslohn von CHF <Month13Compensation> (<Month13CompensationRate:p>)
· Naturallohn von CHF <WagesInKindTotal>
Vom Bruttolohn werden die folgenden gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitnehmerbeiträge abgezogen:
· Sozialversicherungsbeiträge (AHV/IV/EO/ALV)
· Nichtberufsunfallversicherung (NBU)
· Krankentaggeldversicherung (KTG)
· Pensionskassenprämien (BVG)
· Quellensteuer gemäss Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit (BGSA)
· Quellensteuer (falls notwendig)
7. Lohnfortzahlung
Der Arbeitnehmer ist bei Verhinderung an der Arbeitsleistung infolge unverschuldeter Krankheit durch eine Krankentaggeldversicherung (KTG) des Arbeitgebers versichert. Diese zahlt, abzüglich der Wartefrist, während maximal 730 Tagen pro Fall 80 Prozent des Durchschnittslohnes aus. Während der Wartefrist bezahlt der Arbeitgeber den Lohn zu 80 Prozent. Die Prämie für die Krankentaggeldversicherung wird jeweils zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer getragen.
Hat das Arbeitsverhältnis mehr als drei Monate gedauert oder ist es für eine feste Dauer von mehr als drei Monaten abgeschlossen worden und ist der Arbeitnehmer unverschuldet aus Gründen wie z.B. Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert, so hat ihm der Arbeitgeber während der Dauer des Arbeitsverhältnisses den Lohn während angemessener Zeit weiterzubezahlen. Die Berechnung der Lohnfortzahlungspflicht erfolgt nach der anwendbaren kantonalen Skala, wobei nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses keine Zahlung mehr erfolgt.
Der Arbeitnehmer ist angehalten, auf eigene Kosten eine obligatorische Krankenversicherung nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 (KVG) abzuschliessen.
8. Ferien
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf <VacationWeeks> Wochen Ferien pro Jahr.
Die Ferien sind als Zuschlag im Lohn des Arbeitnehmers enthalten und werden entsprechend ausgewiesen. Während der Ferienabwesenheit des Arbeitnehmers muss kein Lohn bezahlt werden.  Während den Ferien des Arbeitnehmers muss Lohn ausbezahlt werden.  Den Zeitpunkt der Ferien bestimmt der Arbeitgeber in Absprache mit dem Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber hat dabei auf die Interessen des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen. Falls sich die Ferien von Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht decken und der Arbeitnehmer während der Ferien des Arbeitgebers keine Arbeit leisten muss, so hat der Arbeitgeber, es sei denn, die Parteien vereinbaren es ausdrücklich anders, gleichwohl dem Arbeitnehmer den Lohn für die üblich geleistete Arbeitszeit zu bezahlen. Der Arbeitnehmer wiederum hat in Absprache mit dem Arbeitgeber die ausgefallenen Stunden nachzuholen.
9. Überstunden
Überstunden hat der Arbeitnehmer, wenn immer betrieblich möglich und persönlich zumutbar, innerhalb der folgenden drei Monate, spätestens aber innerhalb des folgenden Jahres mit Freizeit im entsprechenden Umfang zu kompensieren. Die Festlegung der konkreten Kompensationen erfolgt jeweils in gegenseitiger Absprache; notfalls legt sie der Arbeitgeber unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Arbeitnehmers fest. Ist eine Kompensation mit Freizeit aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden die Überstunden vergütet. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Bezahlung eines Zuschlages auf Überstunden.
10. Versicherungen
Der Arbeitnehmer ist folgendermassen versichert:
· bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) sowie der Invalidenversicherung (IV). Die Prämien werden je zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer entrichtet.
· bei der Arbeitslosenversicherung (ALV). Die Prämien werden je zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer entrichtet.
· gegen Berufsunfälle gemäss Unfallversicherungsgesetz (UVG). Die Prämien für diese Versicherung übernimmt der Arbeitgeber.

· gegen Nichtberufsunfälle (NBU) gemäss UVG. Die Prämien werden vom Arbeitnehmer entrichtet.
· gegen die Folgen einer unverschuldeten Krankheit bei der Krankentaggeldversicherung (KTG) des Arbeitgebers. Diese entschädigt 80 Prozent des Durchschnittslohnes der vergangenen zwölf Monate während maximal 730 Tagen pro Versicherungsfall. Die Prämien werden je zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer entrichtet.
· bei einer Pensionskasse gemäss BVG. Die Prämien werden je zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer entrichtet.
Da das wöchentliche Arbeitspensum weniger als acht Stunden beträgt, besteht seitens des Arbeitgebers keine Versicherung gegen Nichtberufsunfälle. Der Arbeitnehmer ist in diesem Fall angehalten, das Risiko von Nichtberufsunfällen bei seiner Krankenkasse versichern zu lassen.
Es besteht keine Krankentaggeldversicherung.
Da der Jahreslohn den Mindestlohn gemäss BVG nicht überschreitet oder das Arbeitsverhältnis auf höchstens drei Monate befristet ist, ergibt sich keine berufliche Vorsorge in Form einer Pensionskasse (BVG).
11. Geltung von kantonalen Normalarbeitsverträgen und des schweizerischen Obligationenrechts
[bookmark: _GoBack]Die Anwendung sämtlicher kantonalen Normalarbeitsverträge ist, soweit das Gesetz dies erlaubt, ausgeschlossen. Sollte der vorliegende Arbeitsvertrag abweichende Regelungen gegenüber einem zwingend anwendbaren Normalarbeitsvertrag enthalten, so steht dieser Vertrag über den Regelungen des Normalarbeitsvertrags. Davon ausgenommen sind zwingende Regelungen, von denen die Parteien nicht abweichen können.
12. Unterschriften<eSignatureLine1>


	Ort und Datum: _____________________
	Arbeitgeber/in: ______________________

	
Ort und Datum: _____________________
	
Arbeitnehmer/in: ____________________



 <eSignatureLine2>
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